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„Erhaltung der genetischen Diversität der Rasse  

Österreichisches Warmblut für die Kärntner Pferdezucht“ 
 

 

Mit dieser Förderung wollen wir die wertvollen österreichischen Nachkommen aus unseren, in 

Österreich gezogenen und anerkannten Hengsten unterstützen. Es sollen Züchterinnen und 

Züchter motiviert werden, auf österreichisches Genmaterial zurückzugreifen um den 

Österreichischem Warmblut wieder einen größeren Stellenwert zu geben. Ein gezieltes 

Förderprogramm um die Österreichische aber vor allem Kärntner Warmblutzucht im Hinblick auf 

die Regionalität sowie die Abstammungssicherheit der Tiere zu stärken und so das Österreichische 

Warmblutpferd in den Mittelpunkt zu rücken.  
 

Förderprogramm für Warmblutzucht in Kärnten 2024 

 

Besamungs- / Bedeckungsförderung 

 

Folgende Bedingungen müssen für die Gewährung der Förderung erfüllt sein:  

 Der Hengst muss im Hengstbuch I bzw. Haupthengstbuch der ARGE Warmblut (AWÖ) 

eingetragen und eine Hengstleistungsprüfung laut gültiger AWÖ Zuchtbuchordnung 

bestanden bzw. die erforderliche Leistung im Sport (3 S-Platzierungen in Springen od. 

Dressur, bzw. 3 M-Platzierungen in der Vielseitigkeit) erbracht haben. 

 Der Hengst muss eine österreichische UELN (Lebensnummer) besitzen.  

 

 Die Stute muss im Hauptstutbuch des Landes-Pferdezuchtverbandes Kärnten 

eingetragen sein und eine vollständige Abstammung besitzen. 

 Die Stute muss eine Bewertungsklasse von mindestens 2a bzw. 7,0 Punkte aufweisen.  

 

 Der Förderungswerber muss aktives Mitglied des Landes-Pferdezuchtverbandes 

Kärnten sein. 

 

Für Besamungen / Bedeckungen die sich als förderbar erweisen, gibt es seitens des Landes-

Pferdezuchtverbandes Kärnten einen Zuschuss von 150 €. Es obliegt der Züchterin bzw. dem 

Züchter die Inanspruchnahme dieser Förderung beim Landes-Pferdezuchtverband Kärnten zu 

beantragen. 

 

Klagenfurt am 15.03.2023 

 


